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Erhaltungsziele und –maßnahmen
Letzte Änderung: 21.08.2019

4010 Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix

Erhaltungsziele

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustands im Gebiet auch als Beitrag zur  Wiederherstellung
eines günstigen Erhaltungszustands in der biogeographischen Region. Den Rahmen hierfür liefert das
Maßnahmenkonzept für das Gebiet mit den entsprechenden Angaben insbesondere zu Zielgrößen,
zeitlicher Priorisierung und behördlichen Zuständigkeiten.

 Erhaltung der Feuchtheiden mit Glockenheide (Erica tetralix) mit ihrem lebens-raumtypischen

Kennarten-  und  Strukturinventar*  (torfmoosreiche  Zwergstrauchvegetation  und  Schlenken)
sowie mit lebensraumangepasstem Pflegeregime

 Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen Lebensraumtyps

 Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine charakteristischen Arten**

 Erhaltung  des  lebensraumtypischen  Wasserhaushaltes  und  -chemismus  unter

Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes

 Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen

 Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps

 Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist insbesondere aufgrund seiner Bedeutung

im Biotopverbund zu erhalten.

* Merkmale für einen guten Erhaltungszustand von LRT-Flächen siehe Bewertungsmatrix 
http://methoden.naturschutzinformationen.nrw.de/methoden/de/anleitung/4010

** aktuell bekannte Vorkommen im Gebiet: Vipera berus

Geeignete Erhaltungsmaßnahmen

 extensive Beweidung mit geeigneten Nutztier-Rassen (nach Kulturlandschaftsprogramm, z. B.

Hütehaltung mit Schafen/ Ziegen) und/oder Wildtieren; ggf. mit zusätzlicher Pflegemahd

 bei  Bedarf  abschnittsweise  organische  Bodenauflage  entfernen  (Plaggenhiebähnliche

Bearbeitung) oder kontrolliertes Brennen zur Regeneration überalteter Bestände

 Optimierung  und  Vermehrung des  Lebensraumtyps  auf  geeigneten  Standorten  z.B.  durch

Abschieben des organischen Oberbodens, Mahdgutübertragung

 gezieltes  Entfernen  von  Gehölzen  bei  verbuschenden  Beständen  und  aufgeforsteten

ehemaligen Feuchtheideflächen

 ggf. gezieltes Entfernen von Störarten (z. B. Adlerfarn)

 Erhaltung  einzelner  bodenständiger  Gehölze  und  Gehölzgruppen  als  wichtige

Habitatstrukturen

 keine Gehölzanpflanzung

 Unterlassung von Entwässerung und Grundwasserabsenkung 

http://methoden.naturschutzinformationen.nrw.de/methoden/de/anleitung/4010


 ggf.  Maßnahmen  zur  Wiederherstellung  des  lebensraumtypischen  Wasserhaushaltes:

Verschluss,  Anstau  ggf.  Entfernen  von  Drainagen  und  Entwässerungsgräben  sowie
schutzzielkonforme Regulierung von Ab- und Überläufen

 Beibehaltung und ggf.  Anlage von ausreichend großen nährstoffarmen Pufferzonen (offen,

extensiv  genutzt  oder  ungenutzt,  ohne  Düngung,  Kalkung  und  Einsatz  von
Pflanzenschutzmitteln)

 keine Einleitungen nährstoffreichen oder ansonsten stofflich belasteten Wassers

 Vermeidung von Emissionsquellen im Umgebungsbereich der Vorkommen

 Regelung nicht schutzzielkonformer Freizeitnutzung



9110 Hainsimsen-Buchenwald

Erhaltungsziele

Wiederherstellung eines  günstigen  Erhaltungszustands  im  Gebiet  auch  als  Beitrag  zur
Wiederherstellung eines  günstigen  Erhaltungszustands  in  der  biogeographischen  Region.  Den
Rahmen hierfür  liefert  das Maßnahmenkonzept  für  das  Gebiet  mit  den entsprechenden Angaben
insbesondere zu Zielgrößen, zeitlicher Priorisierung und behördlichen Zuständigkeiten.

 Wiederherstellung großflächig-zusammenhängender, naturnaher, Hainsimsen- Buchenwälder

mit  ihrer  lebensraumtypischen  Arten-  und  Strukturvielfalt*  in  einem  Mosaik  aus  ihren
verschiedenen  Entwicklungsstufen/  Altersphasen  und  in  ihrer  standörtlich  typischen
Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder sowie ihrer Waldränder und Sonderstandorte

 Wiederherstellung des Lebensraumtyps als Habitat für seine charakteristischen Arten**

 Wiederherstellung eines lebensraumangepassten Wildbestandes

 Wiederherstellung lebensraumtypischer Bodenverhältnisse (Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur)

 Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen

 Wiederherstellung eines störungsarmen Lebensraums

* Merkmale für einen guten Erhaltungszustand von LRT-Flächen siehe Bewertungsmatrix 
http://methoden.naturschutzinformationen.nrw.de/methoden/de/anleitung/9110

** aktuell bekannte Vorkommen im Gebiet: Dryocopus martius

Geeignete Erhaltungsmaßnahmen

 naturnahe  Waldbewirtschaftung  unter  Ausrichtung  auf  die  natürliche  Waldgesellschaft

einschließlich  ihrer  Nebenbaumarten  sowie  auf  alters-  und  strukturdiverse  Bestände  und
Förderung der Naturverjüngung aus Baumarten der natürlichen Waldgesellschaft

 Belassen eines dauerhaften und ausreichenden Anteils von Alt- und Totholz (möglichst ≥ 10

Bäume/ha) bis zur Zerfallsphase, insbesondere von Großhöhlen- und Uraltbäumen, bevorzugt
Entwicklung von Altholzinseln

 Belassen von Biotopbäumen (unter Berücksichtigung der Arbeits- und Verkehrssicherheit ggf.

Biotopbaumgruppen,  -bestände)  einschließlich  der  häufig  wärme-  und  lichtbegünstigten
Biotopbäume  an  Bestandsrändern  (Belassen  möglichst  großer  Baumteile  stehend  oder
liegend im Rahmen von Verkehrssicherungsmaßnahmen) 

 Belassen von geeigneten Teilflächen ohne Nutzung

 Belassen  der  natürlichen  Entwicklung  von  Vor-  und  Pionierwaldstadien  auf  Sukzessions-

flächen

 keine Kahlschläge über 0,3 ha

 Förderung der Naturverjüngung lebensraumtypischer Baumarten z.B. durch 

o vorsichtige, über lange Zeiträume gehende Bestockungsgradabsenkung

o Dichthalten des Oberbestandes in Beständen mit beigemischter Nadelholzverjüngung

o ggf. Entnahme nicht lebensraumtypischer Bäume, insbesondere Samenbäume 

o bei  Gefahr  der  Verringerung  des  Gesamtflächenumfangs  des  Lebensraumtyps  im

Gebiet  stellenweise  Entfernung  der  konkurrierenden  Verjüngung  nicht
lebensraumtypischer Baumarten 

http://methoden.naturschutzinformationen.nrw.de/methoden/de/anleitung/9110


 Förderung  und  Anlage  gestufter  Waldränder  als  Lebensraum  für  Arten  der

Übergangsbereiche von Wald zu Offenland

 Vermehrung  des  Hainsimsen-Buchenwaldes  durch  den  Umbau  von  mit  nicht

lebensraumtypischen  Gehölzen  bestandenen  potenziellen  Hainsimsen-Buchenwald-
Standorten und ausschließlicher Verwendung von lebensraumtypischen Gehölzen geeigneter
Herkunft bei Pflanzungen und Saat 

 Umbau von Nadelwald in Quellbereichen, Siepen und Bachtälern sowie auf Flächen, deren

floristische oder faunistische Schutzwürdigkeit  durch Nadelholz  unmittelbar  gefährdet  bzw.
erheblich beeinträchtigt sind (incl. hiebsunreifer Bestände)

 Regulierung  der  Schalenwilddichte  auf  ein  solches  Maß,  dass  die  Verjüngung  aller

lebensraumtypischen Baumarten ohne besondere Schutzmaßnahmen ermöglicht wird

 Ausrichtung  des  Erschließungsnetzes  an  die  Standortbedingungen und  Schutzziele,  i.d.R.

Rückegassen-Mindestabstand  40  m,  keine  Rückegassen  in  Quellbereichen,  Siepen  und
Bachtälern, in geschützten Biotopen, Sonderbiotopen und bei Vorkommen von seltenen und
gefährdeten Pflanzenarten

 keine Befahrung außerhalb des Erschließungsnetzes

 Holzeinschlag  und  -rücken  in  mehr  als  80  Jahre  altem  Laubholz  nur  außerhalb  des

Fortpflanzungszeitraumes der jeweils betroffenen Tierart unter Beachtung der artspezifischen
Schutzzone  (s.  dazu  die  Arbeitshilfe  „Dienstanweisung  zum  Artenschutz  im  Wald  …“
https://www.wald-und-holz.nrw.de/naturschutz/schutzgebiete/europaeischer-arten-und-
biotopschutz/)

 Wegeinstandhaltungsmaßnahmen nur mit Material, das nicht zur Veränderung der Standorte

führt; kein Recycling-Material

 keine  Ablagerung  von  Holz  (incl.  Astmaterial,  Kronenholz)  in  geschützten  Biotopen,  in

Quellbereichen, Siepen und Bachtälern und bei Vorkommen von gefährdeten Pflanzenarten

 Ausrichtung der Bodenschutzkalkung auf die Schutzziele

 Beibehaltung und im Bedarfsfall Anlage von geeigneten nährstoffarmen bzw. abschirmenden

Pufferzonen

 Vermeidung von Emissionsquellen im Umgebungsbereich der Vorkommen

 Regelung nicht schutzzielkonformer Freizeitnutzungen



9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus 
robur

Erhaltungsziele

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustands im Gebiet auch als Beitrag zur  Wiederherstellung
eines günstigen Erhaltungszustands in der biogeographischen Region. Den Rahmen hierfür liefert das
Maßnahmenkonzept für das Gebiet mit den entsprechenden Angaben insbesondere zu Zielgrößen,
zeitlicher Priorisierung und behördlichen Zuständigkeiten.

 Erhaltung naturnaher alter  bodensaurer  Eichenwälder  auf  nährstoffarmen Sand-Standorten

mit  ihrer  lebensraumtypischen  Arten-  und  Strukturvielfalt*  in  einem  Mosaik  aus  ihren
verschiedenen  Entwicklungsstufen/  Altersphasen  und  in  ihrer  standörtlich  typischen
Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder sowie ihrer Waldränder und Sonderstandorte

 Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine charakteristischen Arten 

 Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes

 Erhaltung  lebensraumtypischer  Wasser-  und  Bodenverhältnisse  (Wasserhaushalt,

Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) unter Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes

 Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen

 Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps

 Erhaltung eines an Störarten armen LRT

* Merkmale für einen guten Erhaltungszustand von LRT-Flächen siehe Bewertungsmatrix 
http://methoden.naturschutzinformationen.nrw.de/methoden/de/anleitung/9190

Geeignete Erhaltungsmaßnahmen

 naturnahe  Waldbewirtschaftung  unter  Ausrichtung  auf  die  natürliche  Waldgesellschaft

einschließlich  ihrer  Nebenbaumarten  sowie  auf  alters-  und  strukturdiverse  Bestände  und
Förderung der Naturverjüngung aus Baumarten der natürlichen Waldgesellschaft

 Angemessene Bewirtschaftung zur Erhaltung eines Bestockungsanteils von mindestens 30 %

Stiel- und/oder Traubeneiche auf Flächen mit höchstens 30 % konkurrierender Buche

 Belassen eines dauerhaften und ausreichenden Anteils von Alt- und Totholz (möglichst ≥ 10

Bäume/ha) bis zur Zerfallsphase, insbesondere von Großhöhlen- und Uraltbäumen, bevorzugt
Entwicklung von Altholzinseln

 Belassen von Biotopbäumen (unter Berücksichtigung der Arbeits- und Verkehrssicherheit ggf.

Biotopbaumgruppen,  -bestände)  einschließlich  der  häufig  wärme-  und  lichtbegünstigten
Biotopbäume  an  Bestandsrändern  (Belassen  möglichst  großer  Baumteile  stehend  oder
liegend im Rahmen von Verkehrssicherungsmaßnahmen) 

 Belassen von geeigneten Teilflächen ohne Nutzung

 Belassen  der  natürlichen  Entwicklung  von  Vor-  und  Pionierwaldstadien  auf  Sukzessions-

flächen

 Förderung der Verjüngung der Stiel- und Traubeneichen durch kleinflächige Kahlschläge oder

Femelhiebe bis 1 ha und gezielte Freistellung alter und nachwachsender Eichen; sofern nicht
vermeidbar  Eichen-Pflanzung;  ggf.  Entfernung  von  Naturverjüngung  von  nicht
lebensraumtypischen Gehölzen (insbesondere von Neophyten wie die Späte Traubenkirsche)



 Förderung  der  Verjüngung  lebensraumtypischer  Baumarten  insbesondere  der  Stieleiche

vorzugsweise durch Saat und / oder Hähersaat

 keine Förderung standortfremder Baumarten und kein Voranbau oder Unterbau mit Buche

 Förderung  und  Anlage  gestufter  Waldränder  als  Lebensraum  für  Arten  der

Übergangsbereiche von Wald zu Offenland

 Vermehrung des Lebensraumtyps "Alte bodensaure Eichenwälder" durch den Umbau von mit

nicht  bodenständigen  Gehölzen  bestandenen  Flächen  auf  geeigneten  Standorten  und
ausschließlicher  Verwendung  von  lebensraumtypischen  Gehölzen  geeigneter  Herkunft  bei
Pflanzungen und Saat (insbesondere Stiel-Eiche)

 Umbau von Nadelwald in Quellbereichen, Siepen und Bachtälern sowie auf Flächen, deren

floristische oder faunistische Schutzwürdigkeit  durch Nadelholz  unmittelbar  gefährdet  bzw.
erheblich beeinträchtigt sind (incl. hiebsunreifer Bestände)

 Regulierung  der  Schalenwilddichte  auf  ein  solches  Maß,  dass  die  Verjüngung  aller

lebensraumtypischen Baumarten ohne besondere Schutzmaßnahmen ermöglicht wird

 Vermeidung von Emissionsquellen im Umgebungsbereich der Vorkommen

 bei feuchten Ausprägungen: Vermeidung von Entwässerung und Grundwasserabsenkung und

ggf.  Maßnahmen  zur  Wiederherstellung  des  lebensraumtypischen  Wasserhaushaltes:
Verschluss, Anstau ggf. Entfernen von Drainagen und Entwässerungsgräben

 Ausrichtung  des  Erschließungsnetzes  an  die  Standortbedingungen und  Schutzziele,  i.d.R.

Rückegassen-Mindestabstand  40  m,  keine  Rückegassen  in  Quellbereichen,  Siepen  und
Bachtälern, in geschützten Biotopen, Sonderbiotopen und bei Vorkommen von seltenen und
gefährdeten Pflanzenarten

 keine Befahrung außerhalb des Erschließungsnetzes 

 Holzeinschlag  und  -rücken  in  mehr  als  80  Jahre  altem  Laubholz  nur  außerhalb  des

Fortpflanzungszeitraumes der jeweils betroffenen Tierart unter Beachtung der artspezifischen
Schutzzone  (s.  dazu  die  Arbeitshilfe  "Dienstanweisung  zum  Artenschutz  im  Wald..."
https://www.wald-und-holz.nrw.de/naturschutz/schutzgebiete/europaeischer-arten-und-
biotopschutz/)

 Wegeinstandhaltungsmaßnahmen nur mit Material, dass nicht zur Veränderung der Standorte

führt; kein Recycling-Material

 keine  Ablagerung  von  Holz  (incl.  Astmaterial,  Kronenholz)  in  geschützten  Biotopen,  in

Quellbereichen, Siepen und Bachtälern und bei Vorkommen von gefährdeten Pflanzenarten

 keine Bodenschutzkalkung

 Beibehaltung und im Bedarfsfall Anlage von geeigneten nährstoffarmen bzw. abschirmenden

Pufferzonen

 Vermeidung der Ausbreitung und ggf. Zurückdrängen von Neophyten

 Regelung nicht schutzzielkonformer Freizeitnutzungen



91E0* Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (Prioritärer 
Lebensraum)

Erhaltungsziele

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustands im Gebiet auch als Beitrag zur  Wiederherstellung
eines günstigen Erhaltungszustands in der biogeographischen Region. Den Rahmen hierfür liefert das
Maßnahmenkonzept für das Gebiet mit den entsprechenden Angaben insbesondere zu Zielgrößen,
zeitlicher Priorisierung und behördlichen Zuständigkeiten.

 Erhaltung  von  Erlen-Eschen-  und  Weichholz  -Auenwäldern  mit  ihrer  lebensraumtypischen

Arten-  und  Strukturvielfalt*  in  ihrer  standörtlich  typischen  Variationsbreite,  inklusive  ihrer
Vorwälder 

 Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine charakteristischen Arten 

 Erhaltung  lebensraumtypischer  Wasser-  und  Bodenverhältnisse  (Wasserhaushalt,

Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) unter Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes)

 Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes

 Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen

 Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps

 Erhaltung eines an Störarten armen Lebensraumtyps

* Merkmale für einen guten Erhaltungszustand von LRT-Flächen siehe Bewertungsmatrix 
http://methoden.naturschutzinformationen.nrw.de/methoden/de/anleitung/91E0

Geeignete Erhaltungsmaßnahmen

 wegen  der  Empfindlichkeit  der  Standorte  keine  Nutzung  (Ausnahmen  sind  die

bodenschonende Entnahme von nicht lebensraumtypischen Arten und Arbeiten im Rahmen
der Verkehrssicherungspflicht)

 ggf. Entfernung von nicht lebensraumtypischen Gehölzen (incl. hiebsunreifer Bestände) bei

weitestmöglicher Schonung des Bodens (z. B. Durchführung bei Frost oder Trockenheit)

 Belassen  der  natürlichen  Entwicklung  von  Vor-  und  Pionierwaldstadien  auf  Sukzessions-

flächen

 Förderung natürlicher Prozesse, insbesondere natürlicher Verjüngungs- und Zerfallsprozesse

lebensraumtypischer  Baumarten  sowie  natürlicher  Sukzessionsentwicklungen  zu
Waldgesellschaften natürlicher Artenzusammensetzung

 Vermehrung  des  Lebensraumtyps  durch  den  bodenschonenden  Umbau  von  mit  nicht

lebensraumtypischen Gehölzen bestandenen Flächen auf geeigneten Auen-Standorten 

 Umbau von Nadelwald in Quellbereichen, Siepen und Bachtälern sowie auf Flächen, deren

floristische oder faunistische Schutzwürdigkeit  durch Nadelholz  unmittelbar  gefährdet  bzw.
erheblich beeinträchtigt sind (incl. hiebsunreifer Bestände)

 Regulierung  der  Schalenwilddichte  auf  ein  solches  Maß,  dass  die  Verjüngung  aller

lebensraumtypischen Baumarten  ohne besondere  Schutzmaßnahmen  ermöglicht  wird  und
Bodenverletzungen minimiert werden, Verzicht auf Kirrungen und Wildfütterungen

 Vermehrung der Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder nach Möglichkeit durch natürliche

Sukzession  oder  andernfalls  durch  Initialpflanzung  von  Gehölzen  der  natürlichen
Waldgesellschaft 



 keine Einleitungen nährstoffreichen oder ansonsten stofflich belasteten Wassers

 Optimierung  des  Wasserhaushaltes  und  der  natürlichen  Überflutungsverhältnisse  durch

Auen-,  und  Flussrenaturierung  sowie  ggf.  den  Rückbau  von  Deichen,  Schaffung  von
Flussauen  mit  hoher  Überflutungsdynamik  und  ungehindertem  Ein-  und  Ausströmen  des
Hochwassers;  Unterlassung  von  Entwässerungsmaßnahmen  bzw.  Wiedervernässung
Vermeidung  von  Entwässerung,  Grundwasserabsenkung  sowie  Veränderung  des
Wasserstandes bzw. der Wasserführung angrenzender Gewässer

 keine forstlichen Erschließungsmaßnahmen (z.B. Rückegassen), keine Befahrung

 Wegeinstandhaltungsmaßnahmen nur mit Material, dass nicht zur Veränderung der Standorte

führt; kein Recycling-Material

 keine  Ablagerung  von  Holz  (incl.  Astmaterial,  Kronenholz)  in  geschützten  Biotopen,  in

Quellbereichen, Siepen und Bachtälern und bei Vorkommen von gefährdeten Pflanzenarten

 Ausrichtung der Bodenschutzkalkung auf die Schutziele

 Vermeidung der Ausbreitung und ggf. Zurückdrängen von Neophyten

 Beibehaltung und im Bedarfsfall Anlage von geeigneten nährstoffarmen bzw.   abschirmenden

Pufferzonen 

 Vermeidung von Emissionsquellen im Umgebungsbereich der Vorkommen

 Regelung nicht schutzzielkonformer Freizeitnutzungen



1166 Kammmolch (Triturus cristatus)

Erhaltungsziele

Erhaltung eines  günstigen  Erhaltungszustands  im  Gebiet  auch  als  Beitrag  zur  Erhaltung eines
günstigen  Erhaltungszustands  in  der  biogeographischen  Region.  Den  Rahmen  hierfür  liefert  das
Maßnahmenkonzept für das Gebiet mit den entsprechenden Angaben insbesondere zu Zielgrößen,
zeitlicher Priorisierung und behördlichen Zuständigkeiten.

 Erhaltung gering beschatteter,  fischfreier  Laichgewässer mit  einer ausgeprägten Ufer-  und

Unterwasservegetation

 Erhaltung v.a. lichter Laubwälder mit ausgeprägter Krautschicht, Totholz und Waldlichtungen

als  Landlebensräume  sowie  von  linearen  Landschaftselementen  als  Wanderkorridore  im
Aktionsradius der Vorkommen

 Erhaltung  von  dynamischen  Auenbereichen  und  großflächigen  Feuchtgebieten  sowie

Schaffung von Retentionsflächen in den Flussauen

 Erhaltung  eines  lebensraumtypisch  hohen  Grundwasserstandes  in  Feuchtgebieten  und

Niederungen

 Vermeidung und ggf.  Verringerung von Nährstoff-  und Schadstoffeinträgen im Bereich der

Laichgewässer

 Erhaltung eines Habitatverbundes zur besseren Vernetzung geeigneter Lebensräume in und

zwischen den Vorkommensgebieten und ihrem Umfeld

Geeignete Erhaltungsmaßnahmen

 Sicherung, Optimierung bzw. Neuanlage geeigneter Laichgewässer und Landlebensräume

 Umsetzung habitaterhaltender Pflege- und Entwicklungskonzepten nach den Ansprüchen der

Art (z.B. für Abbaugebiete)

 Verzicht auf Fischbesatz; ggf. nachhaltiges Entfernen von Fischen aus Laichgewässern

 Vermeidung von Entwässerung und Wasserentnahmen (Grundwasserabsenkung)

 ggf. Renaturierung und Durchführung von Maßnahmen zur Wiedervernässung:

o Rückbau und Entfernung von Drainagen

o Anstau von Entwässerungsgräben

 Beibehaltung und ggf. Anlage von ausreichend großen, extensiv genutzten Pufferzonen (z.B.

Extensivgrünland)

 extensive landwirtschaftliche Nutzung im Bereich der Laichgewässer: 

o keine Düngung

o kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

 Umsetzung  geeigneter  Amphibienschutzmaßnahmen  an  Straßen  im  Bereich  der

Wanderkorridore (z.B. Amphibienzäune, Geschwindigkeitsbegrenzung, zeitweilige Sperrung,
stationäre Amphibienschutzanlagen)
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